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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Passepartout 
für  Gegenstände,  wie  Photographien,  Filme,  Bilder 
oder  dergleichen,  mit  zwei  Lagen  eines  durchsichti- 
gen  Kunststoffmaterials,  die  an  drei  von  vier  Au- 
ßenkanten  zur  Bildung  einer  Hülle  miteinander  ver- 
schweißt  sind,  wobei  die  Hülle  durch  mindestens  ei- 
ne  weitere,  parallel  zu  einer  Außenkante  verlaufen- 
de  Schweißnaht  in  mehrere  Taschen  zur  Aufnahme 
von  Gegenständen  unterteilt  ist. 

Derartige  Passepartouts  werden  beispielsweise 
zum  Versand  von  Dias  zu  Ansichtszwecken  oder 
dergleichen  verwendet;  sie  können  jedoch  auch  zur 
Aufbewahrung  von  Filmen  oder  dergleichen  in  einer 
Kartei  oder  einem  Archiv  dienen.  Die  Gegenstände, 
die  in  derartigen  Passepartouts  angeordnet  wer- 
den,  sind  vorzugsweise  flächenförmige  Erzeugnis- 
se. 

Es  sind  Passepartouts  bekannt,  die  aus  einem 
Kartonblatt  bestehen,  das  auf  einer  Seite  mit  einer 
Selbstklebefolie  beschichtet  und  entlang  einer  Mit- 
tellinie  faltbar  ist,  wobei  in  den  beiden  Hälften  je- 
weils  der  Größe  des  Gegenstandes  entsprechende 
Fensteröffnungen  angeordnet  sind.  Die  beiden 
Hälften  des  Kartonblattes  werden  mit  der  selbstkle- 
benden  Seite  aufeinander  umgefaltet,  wobei  zwi- 
schen  diesen  beiden  Hälften  der  Gegenstand,  bei- 
spielsweise  ein  Film  angeordnet  ist.  Die  Handha- 
bung  dieses  Passepartouts  ist  sehr  schwierig  und 
zeitraubend,  da  der  Gegenstand,  beispielsweise  ein 
Film,  sehr  genau  über  der  Fensteröffnung  angeord- 
net  werden  muß  und  ein  nachträgliches  Verschie- 
ben  aufgrund  der  selbstklebenden  Eigenschaften 
des  Kartonblattes,  die  zur  Erzielung  einer  unver- 
rückbaren  Halterung  des  Gegenstandes  erforder- 
lich  sind,  kaum  möglich  ist.  Weiterhin  ist  der  Gegen- 
stand  ungeschützt  in  diesem  Passepartout  angeord- 
net,  so  daß  eine  erhöhte  Beschädigungsgefahr, 
beispielsweise  von  Filmen,  besteht. 

Aus  der  DE-A1  3  301  365  ist  weiterhin  ein  Passe- 
partout  der  eingangs  genannten  Art  bekannt,  bei 
dem  durch  die  Schweißnähte  zwischen  den  beiden 
Lagen  des  durchsichtigen  Kunststoffmaterials  ein- 
zelne  Taschen  gebildet  sind,  in  die  die  Gegenstän- 
de,  beispielsweise  Photographien,  einschiebbar 
sind.  Diese  Photographien  sind  jedoch  in  den  Ta- 
schen  in  keiner  Weise  gehalten,  so  daß  sie  eine  be- 
liebige  Lage  in  diesen  Taschen  einnehmen  und  auch 
verrutschen  können,  was  insbesondere  dann  uner- 
wünscht  ist,  wenn  der  Umfangsbereich  der  Photo- 
graphien  durch  undurchsichtiges  Material  abge- 
deckt  werden  soll.  Es  ist  daher  erforderlich,  die  ein- 
zelnen  Gegenstände  von  Hand  sehr  sorgfältig  in 
die  Taschen  einzuführen  und  ggf.  durch  zusätzli- 
che  Maßnahmen,  wie  Klebepunkte  oder  derglei- 
chen,  eine  Festlegung  der  Gegenstände  bezüglich 
des  Umfangs  der  Tasche  vorzunehmen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Passepartout  der  eingangs  genannten  Art  zu 
schaffen,  das  einen  verbesserten  Schutz  der  Ge- 
genstände  und  eine  leichtere  Handhabung  gewähr- 
leistet. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  kennzeichnen- 

den  Teil  des  Patentanspruchs  1  angegebenen  Merk- 
male  gelöst. 

Vorteilhafte  .Ausgestaltungen  und  Weiterbildun- 
gen  der  Erfindung  ergeben  sich  aus  den  abhängi- 

5  gen  Ansprüchen  2-6. 
Durch  die  erfindungsgemäße  Ausgestaltung  des 

Passepartouts  sind  die  Gegenstände,  insbesonde- 
re  Filme,  Bilder  oder  andere  flächenförmige  Erzeug- 
nisse,  in  dem  Passepartout  sicher  gegen  Außenein- 

10  fiüsse  geschützt  und  sie  können  in  einfacher  Weise 
in  die  mindestens  eine  Tasche  mit  Führungseinrich- 
tungen  eingeschoben  werden.  Das  Einschieben  des 
Gegenstandes  wird  dadurch  erleichtert,  daß  im  Be- 
reich  dieser  Tasche  die  Führungseinrichtungen  an- 

15  geordnet  sind,  die  die  Lage  des  Gegenstandes  ge- 
nau  bestimmen. 

Gemäß  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  der  Er- 
findung  sind  die  die  Führungseinrichtungen  bilden- 
den  Schweißnähte  an  der  offenen  Seite  der  Hülle 

20  benachbarten  Seite  nach  außen  hin  trichterförmig 
erweitert,  so  daß  das  Einschieben  der  Gegenstände 
weiter  erleichtert  wird. 

Wenn  eine  Kontrolle  über  die  Entnahme  des  Ge- 
genstandes,  beispielsweise  eines  Filmes,  aus  dem 

25  Passepartout  oder  eine  Sicherung  gegen  diese  Ent- 
nahme  gewünscht  ist,  so  kann  die  offene  Seite  der 
das  Passepartout  bildenden  Hülle  durch  Verschluß- 
einrichtungen  beispielsweise  in  Form  einer  weiteren 
Schweißnaht  verschlossen  werden. 

30  Wenn  die  von  dem  Passepartout  aufzunehmen- 
den  Gegenstände  Diapositive  oder  dergleichen 
sind,  die  im  Durchsichtverfahren  betrachtet  wer- 
den,  so  ist  es  vorteilhaft,  wenn  mindestens  eine  der 
Lagen  im  Bereich  der  einen  Tasche  eine  den  Gegen- 

35  stand  umgebende  undurchsichtige  Materialschicht 
aufweist,  da  hierdurch  ein  unerwünschter  Licht- 
durchtritt  an  den  Rändern  des  Films  verhindert  wird. 

Weiterhin  ist  es  möglich,  in  die  durch  die  Schweiß- 
nähte  gebildeten  zusätzlichen  Taschen  in  dem  Pas- 

40  separtout  Beschriftungsstreifen  einzuschieben, 
die  ggf.  ebenfalls  durch  die  Verschlußeinrichtun- 
gen  zum  Verschweißen  der  mindestens  einen  Ta- 
sche  verschließbar  sind. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  an- 
45  hand  der  Zeichnungen  näher  erläutert. 

In  der  Zeichnung  zeigen: 

Fig.  1  eine  Draufsicht  auf  eine  Ausführungsform 
des  Passepartouts, 

50  Fig.  2  eine  Schnittansicht  entlang  der  Linie  II-II 
nach  Fig.  1  ,  wobei  der  Abstand  zwischen  den  Mate- 
riallagen  und  damit  auch  die  Dicke  der  die  Material- 
lagen  verbindenden  Schweißnähte  vergröbert  dar- 
gestellt  ist. 

55 
Bei  der  Ausführungsform  des  Passepartouts 

nach  den  Figuren  1  und  2  ist  eine  Hülle  1  dadurch  ge- 
bildet,  daß  zwei  Lagen  2,  3  aus  durchsichtigem 
Kunststoffmaterial  in  der  in  Fig.  2  ersichtlichen  Wei- 

60  se  aufeinandergelegt  und  über  Schweißnähte  1a,1b 
und  1c  an  drei  Außenkanten  miteinander  ver- 
schweißt  sind.  Die  Schweißnaht  1b  kann  hierbei  ein- 
gespart  werden,  wenn  ein  doppelt  großes  Material- 
stück  auf  sich  selbst  umgefaltet  wird,  wobei  die  Kan- 

65  te  bei  1b  durch  eine  Falzkante  gebildet  ist. 
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Die  so  gebildete  Hülle  1  ist  durch  weitere  Schweiß- 
nähte,  bei  dem  dargestellten  Ausführungsbeispiel 
durch  zwei  Schweißnähte  4a,  4b  in  drei  Taschen  4, 
5,  6  unterteilt,  wobei  die  mittlere  Tasche  4  zur  Auf- 
nahme  eines  Filmes  7  oder  eines  ähnlichen  flächigen 
Materials  dient. 

Die  beiden  übrigen  Taschen  5,  6  können  zum  Ein- 
schieben  jeweiliger  Beschriftungsstreifen  verwen- 
det  werden,  wie  dies  aus  Fig.  2  zu  erkennen  ist. 

Selbstverständlich  ist  es  genauso  möglich,  eine 
der  Taschen  5,  6  fortzulassen.  Die  Taschen  erge- 
ben  jedoch  eine  bevorzugte  Möglichkeit  zur  Anord- 
nung  von  Beschriftungsstreifen,  so  daß  nicht  nur 
der  Film,  sondern  auch  die  Beschriftungsstreifen 
selbst  gegen  eine  Beschädigung  und  Veränderung 
geschützt  sind. 

Nach  dem  Einschieben  des  Filmes  7  und  ggf.  der 
Beschriftungsstreifen  8,  9  kann  die  verbleibende 
Außenkante  1d  durch  eine  weitere  Schweißnaht  ver- 
schlossen  werden,  so  daß  der  Film  und/oder  die  Be- 
schriftungsstreifen  nicht  ohne  Beschädigung  der 
Hülle  entnommen  werden  können. 

Eine  oder  beide  Lagen  2,  3  der  Hülle  können  im 
Bereich  der  Tasche  4  teilweise  durch  eine  undurch- 
sichtige  Materialschicht,  beispielsweise  eine  aufge- 
druckte  schwarze  Materialschicht,  abgedeckt  sein, 
wie  dies  durch  die  Umrandung  10  dargestellt  ist.  Der 
Film  oder  Gegenstand  7  liegt  dann  im  Inneren  dieser 
Umrandung,  wobei  seine  Außenkanten  durch  diese 
Umrandung  10  abgedeckt  sind. 

Zur  Führung  des  Filmes  oder  anderen  Gegen- 
standes  in  der  Tasche  4  können  in  dieser  vor- 
zugsweise  Führungseinrichtungen  angeordnet 
sein,  die  bei  der  dargestellten  Ausführungsform 
durch  sich  über  kurze  Strecken  erstreckende 
Schweißnähte  1  1  a  bis  11f  gebildet  sind.  Die  der  offe- 
nen  Kante  1d  benachbarten  kurzen  Schweißnähte 
11e  und  11d  sind  vorzugsweise  trichterförmig  nach 
außen  erweitert,  während  die  auf  der  gegenüberlie- 
genden  Seite  der  Hülle  angeordneten  kurzen 
Schweißnähte  11a  und  11b  eine  abgewinkelte  Form 
aufweisen  können. 

Es  sei  darauf  hingewiesen,  daß  in  Fig.  2  die 
Schweißnähte  der  Deutlichkeit  halber  als  zwischen 
den  Materiallagen  2,  3  liegend  dargestellt  sind.  In 
der  Praxis  liegen  jedoch  in  diesen  Bereichen  die  La- 
gen  2,  3  eng  aneinander  und  sind  miteinander  durch 
Wärme  verschweißt. 

Die  dargestellte  Ausführungsform  des  Passe- 
partouts  kann  in  beliebigen  Größen  ausgebildet 
sein,  wobei  es  weiterhin  möglich  ist,  Passepartouts 
gleicher  Größe  zur  Aufnahme  unterschiedlicher 
Filmgrößen  dadurch  auszubilden,  daß  lediglich  die 
Abdeckung  10  und  die  die  Führungseinrichtungen 
bildenden  Schweißnähte  1  1a  bis  1  1f  entsprechend  an 
die  unterschiedliche  Filmgröße  angepaßt  werden. 

In  der  vorstehenden  Beschreibung  wurde  hin- 
sichtlich  der  Gegenstände  7  vorzugsweise  auf  Fil- 
me  Bezug  genommen.  Dieser  Gegenstand  7  kann  je- 
doch  auch  durch  beliebige  flächenförmige  Gegen- 
stände  oder  Gegenstände  mit  geringen  Dickenab- 
messungen  gebildet  sein. 

Patentansprüche 

1.  Passepartout  für  Gegenstände,  wie  Fotogra- 
phien,  Filme,  Bilder  oder  dergleichen,  mit  zwei  Lagen 

5  (2,  3)  eines  durchsichtigen  Kunststoffmaterials,  die 
an  drei  (1a,  1b,  1c)  von  vier  Außenkanten  zur  Bil- 
dung  einer  Hülle  (1)  miteinander  verschweißt  sind, 
wobei  die  Hülle  (1)  durch  mindestens  eine  weitere 
parallel  zu  einer  Außenkante  verlaufende  Schwei  ß- 

10  naht  (4a,  4b)  in  mehrere  Taschen  (4,  5,  6)  zur  Auf- 
nahme  von  Gegenständen  unterteilt  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  innerhalb  mindestens  einer 
verschließbaren  Tasche  (4)  Führungseinrichtun- 
gen  (11)  für  den  Gegenstand  (7)  angeordnet  sind,  die 

15  durch  sich  über  kurze  Strecken  erstreckende 
Schweißnähte  (1  1a-1  1f)  zwischen  den  beiden  Lagen 
(2,  3)  gebildet  sind. 

2.  Passepartout  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  kurzen  Schweißnähte  (11a- 

20  11f)  an  der  der  offenen  Seite  der  Hülle  benachbar- 
ten  Seite  nach  außen  hin  trichterförmig  erweitert 
sind. 

3.  Passepartout  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  Verschlußeinrichtun- 

25  gen  (1  d)  zum  Verschließen  mindestens  der  einen  Ta- 
sche  (4)  nach  Einschieben  des  Gegenstandes  (7) 
vorgesehen  sind. 

4.  Passepartout  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Verschlußeinrichtungen 

30  durch  eine  weitere  Schweißnaht  (1  d)  gebildet  sind. 
5.  Passepartout  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  minde- 
stens  eine  der  Lagen  (2,  3)  im  Bereich  der  einen  Ta- 
sche  (4)  eine  den  Gegenstand  umgebende  undurch- 

35  sichtige  Materialschicht  (1  0)  aufweist. 
6.  Passepartout  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  der 
oder  den  anderen  Taschen  (5,  6)  Beschriftungs- 
streifen  (8,  9)  angeordnet  sind. 

40 

Claims 

1.  A  passe-partout  for  objects,  such  as  photo- 
45  graphs,  films,  pictures  or  the  like,  comprising  two 

layers  (2,  3)  of  a  transparent  plastics  material, 
which  are  welded  together  at  three  (1a,  1b,  1c)  out  of 
four  outer  edges  to  form  an  envelope  (1),  the  enve- 
Iope  (1)  being  subdivided  into  several  pockets  (4,  5, 

50  6)  by  at  least  one  further  weld  seam  (4a,  4b)  run- 
ning  parallel  to  an  outer  edge  to  accommodate  ob- 
jects,  characterized  in  that  inside  at  least  one  closa- 
ble  pocket  (4)  there  are  arranged  guide  devices  (11) 
for  the  object  (7),  which  are  formed  by  weld  seams 

55  (1  1a—  1  1f)  extending  over  short  distances  between 
the  two  iayers  (2,  3). 

2.  A  passe-partout  according  to  claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  short  weld  seams  (1  1  a-1  1  f)  are  wid- 
ened  outwardly  in  the  manner  of  a  funnel  at  the  side 

60  adjacent  the  open  side  of  the  envelope. 
3.  A  passe-partout  according  to  claim  1  or  claim  2, 

characterized  in  that  closure  devices  (1d)  are  pro- 
vided  for  closing  at  least  the  one  pocket  (4)  after  in- 
sertion  of  the  object  (7). 

65  4.  A  passe-partout  according  to  claim  3,  charac- 

3 
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terized  in  that  the  closure  devices  are  formed  by  a 
further  weld  seam  (1d). 

5.  A  passe-partout  according  to  any  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  at  least  one 
of  the  layers  (2,  3)  comprises  an  opaque  material  5 
layer  (1  0)  surrounding  the  object  in  the  area  of  the 
one  pocket  (4). 

6.  A  passe-partout  according  to  any  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  label  strips 
(8,  9)  are  arranged  in  the  other  pocket(s)  (5,  6).  10 

Revendications 

1.  Passe-partout  destine  ä  des  objets  tels  que 
photographies,  films,  images  ou  equivalents,  com-  15 
prenant  deux  feuilles  (2,  3)  d'une  matiere  plastique 
transparente,  soudees  l'une  ä  l'autre  au  niveau  de 
trois  (1a,  1b,  1c)  des  quatre  aretes  exterieures  pour 
former  une  enveloppe  (1),  ladite  enveloppe  (1)  etant 
subdivisee  en  plusieurs  pochettes  (4,  5,  6)  desti-  20 
nees  ä  loger  des  objets  par  au  moins  une  autre  sou- 
dure  (4a,  4b)  parallele  ä  une  arete  exterieure,  ca- 
racterise  en  ce  que  des  elements  de  guidage  (11) 
pour  l'objet  (7)  formes  par  des  soudures  (1  1  a—  1  1  f)  en- 
tre  les  deux  feuilles  (2,  3),  qui  s'etendent  sur  de  25 
courtes  distances,  sont  menages  ä  l'interieur  d'au 
moins  une  pochette  (4)  obturable. 

2.  Passe-partout  selon  la  revendication  1,  carac- 
terise  en  ce  que  les  courtes  soudures  (11a-11f)  sont 
evasees  en  entonnoir  vers  l'exterieur  sur  la  face  30 
voisine  de  la  face  ouverte  de  l'enveloppe. 

3.  Passe-partout  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterise  en  ce  que  des  elements  de  fermeture 
(1d)  sont  prevus  pour  la  fermeture  d'au  moins  une 
pochette  (4)  apres  introduction  de  l'objet  (7).  35 

4.  Passe-partout  selon  la  revendication  3,  carac- 
terise  en  ce  que  les  elements  de  fermeture  sont  for- 
mes  par  une  autre  soudure  (1d). 

5.  Passe-partout  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'au  40 
moins  une  des  feuilles  (2,  3)  presente,  dans  la  re- 
gion  d'une  pochette  (4),  une  couche  (1  0)  de  matiere 
opaque  qui  entoure  l'objet. 

6.  Passe-partout  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  45 
des  bandelettes  d'inscription  (8,  9)  sont  placees 
dans  l'autre  ou  les  autres  pochettes  (5,  6). 

50 
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